
und bei Vertragsschluss für FIT nicht vorher-
sehbar waren.
Im Falle einer nachträglichen Änderung des
Reisepreises hat FIT Sie unverzüglich zu
informieren. Preis erhöhungen ab dem 20.
Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei
Preiserhöhungen von mehr als 5% sind Sie
berechtigt ohne Gebühren vom Reisevertrag
zurück zu treten oder die Teilnahme an einer
mindestens gleichwertigen Reise zu verlan-
gen, wenn FIT in der Lage ist, eine solche
Reise ohne Mehrpreis für Sie aus seinem
Angebot anzubieten. Die vorgenannten
Rechte wollen Sie bitte unverzüglich nach
unserer Erklärung über die Preiserhöhung
uns gegenüber geltend machen.

5. Rücktritt des Kunden, Umbuchung

5.1
Sie können jederzeit vor Reisebeginn von
der Reise zu rücktreten. Maßgeblich ist der
Eingang der Rück trittserklärung bei uns bzw.
dem buchenden Reisebüro. Es wird emp-
fohlen, den Rücktritt schrift lich innerhalb der
Geschäfts zeiten der FIT Rei sen GmbH zu
erklären.
Treten Sie vom Reisevertrag/Hotelvertrag
zurück, oder treten Sie die Reise nicht an, so
kann FIT einen angemessenen Ersatz für die
getroffenen Reisevorkehrungen und für
seine Aufwendungen verlangen. Die Höhe
der Rücktritsspauschale ist von der gewähl-
ten Leistung abhängig. Weitere Angaben zur
Höhe der Rücktrittspauschale können Sie
daher unseren Bedingungen beim jeweili-
gen Angebot entnehmen. Beachten Sie bitte
unbedingt etwaige abweichende Angaben in
den Buchungsbedingungen der einzelnen
Angebote. Haben wir in den Buchungsbe-
dingungen keine abweichenden Angaben
gemacht, ist unser Ersatzanspruch unter
Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten
Aufwendungen und möglichen anderweiti-
gen Verwendung wie folgt pauschaliert:
a)pro Person bei PKW-Reisen (Anreise mit

eigenem PKW), Bahn- und Buspau-
schalreisen

� bis 30. Tag vor Reisebeginn 15% des Rei-
sepreises, 

� ab 29.  bis 22. Tag vor Reisebeginn 20%
des Reisepreises,

� ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 35%
des Reisepreises,

� ab 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn 50%
des Reisepreises,

� ab 6. bis 1. Tag vor Reisebeginn 70% des
Reisepreises.

� ab dem Tag des Reiseantrittes oder bei
Nichtantritt der Reise 80% des Reiseprei-
ses.

b)pro Person bei Flugpauschalreisen 
� bis 30. Tag vor Reisebeginn 20% des Rei-

sepreises, 
� ab 29.  bis 22. Tag vor Reisebeginn 25%

des Reisepreises,
� ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 35%

des Reisepreises,
� ab 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn 50%

des Reisepreises,
� ab 6. bis 1. Tag vor Reisebeginn 75% des

Reisepreises.
� ab dem Tag des Reiseantrittes oder bei

Nichtantritt der Reise 85% des Reiseprei-
ses.

Bei Stornierung sind bereits ausgehändigte
Flugscheine, Bahn-, Fähr-, oder Busfahr-
scheine zurückzugeben, da sonst der volle
Preis berechnet wird.
Dem Reisenden bleibt es unbenommen, FIT
nachzuweisen, dass ihm kein oder ein
wesentlich geringerer Schaden entstanden
ist, als die von ihm geforderte Pauschale.
FIT behält sich vor, in Abweichung von den
vorstehenden Pauschalen eine höhere, kon-

krete Entschädigung zu fordern. In diesem
Fall ist FIT verpflichtet, die geforderte Ent-
schädigung unter Berücksichtigung der
ersparten Aufwendungen und einer etwai-
gen, anderweitigen Verwendung der Reise-
leistungen konkret zu beziffern und zu bele-
gen.
5.2
Werden auf Ihren Wunsch nach der
Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich
des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes
des Reiseantritts, der Un ter kunft der Beför-
derungsart, der Abflughäfen oder Zustiegs-
bahnhöfe vorgenommen, so erheben wir bei
Auto, Bahn, Busreisen bis 40 Tage vor Rei-
sebeginn € 30 pro Person. Bei Flugpau-
schalreisen bis 45 Tage vor Reisebeginn €
30 pro Person.
Umbuchungswünsche, die nach Ablauf der
Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durch-
führung überhaupt möglich ist, nur nach
Rücktritt vom Reisevertrag durchgeführt wer-
den. Dies gilt nicht für Umbuchungen, die
nur geringfügige Kosten verursachen. Eine
Umbuchung von einer Festbuchung auf eine
Vorausbuchung ist nicht möglich. 

6. Nicht in Anspruch genommene 

Leistungen

Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen infol-
ge vor zei  ti ger Rückreise oder aus sonstigen
zwin genden Grün   den nicht in Anspruch,
besteht kein Anspruch auf anteilige Erstat-
tung des Reisepreises. FIT empfiehlt Ihnen
in Ihrem Interesse, sich schon vom Lei-
stungsträger ei ne entspr. Bescheinigung
ausstellen zu las sen.

7. Rücktritt und Kündigung durch 

den Reiseveranstalter

FIT kann in folgenden Fällen vor Antritt der
Rei se vom Reisevertrag zurücktreten oder
nach Antritt der Reise den Reisevertrag kün-
digen: ohne Einhaltung einer Frist, wenn der
Reisen de die Durchführung der Reise unge-
achtet unserer Ab  mahnung nachhaltig stört
oder wenn er sich in solchem Maße ver-
tragswidrig verhält, dass die so fortige Aufhe-
bung des Vertrages ge rechtfertigt ist. Kündi-
gen wir, behält FIT den Anspruch auf den
Reisepreis; FIT muss sich jedoch den Wert
der ersparten Auf wen dungen sowie diejeni-
gen Vor  teile anrechnen lassen, die FIT aus
einer anderweitigen Ver wendung der nicht in
Anspruch ge nom menen Leistungen er -
langen, einschließlich der FIT von den Lei -
stungs trägern gutgebrachten Be trä ge;
FIT kann wegen Nichterreichens der
Mindestteil nehmer zahl nur dann vom Reise-
vertrag zurücktreten, wenn FIT
a) bei der Leistungsbeschreibung der jewei-

ligen Reise die Mindestteilnehmerzahl
beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu wel-
chem vor dem vertraglich vereinbarten
Reisebeginn dem Reisenden spätestens
die Erklärung zugegangen sein muss,
angegeben hat und

b) in der Reisebestätigung deutlich lesbar
auf diese Angaben hingewiesen hat.

Ein Rücktritt ist spätestens am 30. Tag vor
dem vereinbarten Reiseantritt dem Kunden
gegenüber zu erklären.
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt
ersichtlich sein, dass die Mindestteilneh-
merzahl nicht erreicht werden kann, hat FIT
unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht
Gebrauch zu machen.
Wird die Reise aus diesem Grund nicht
durchgeführt, erhält der Kunde auf den Rei-
sepreis geleistete Zahlungen unverzüglich
zurück.

FIT-Reisebedingungen
Die FIT-Reisebedingungen ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651 a. ff.
BGB und die Informationsvorschriften gemäß §§4-11 BGB-Info V und regeln die
Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und FIT-Reisen. Sie werden von Ihnen bei der
Buchung anerkannt. Abweichungen in der jeweiligen Reiseausschreibung und den
besonderen Katalog hinweisen haben Vorrang. Bitte lesen Sie diese und den folgen-
den Text sorgfältig durch.

1. Anmeldung und Bestätigung 

(Abschluss des Reisevertrages)

Bitte melden Sie sich so früh wie möglich
an! Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie uns den
Ab schluss eines Reisevertrages verbindlich
an.
Die Buchung kann mündlich, schriftlich,
telefonisch, per Telefax oder auf elektroni-
schem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Bei
elektronischen Buchungen bestätigt FIT den
Eingang der Buchung unverzüglich auf elek-
tronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung
stellt noch keine Bestätigung der Annahme
des Buchungsauftrages dar. Die Anmeldung
erfolgt durch Sie auch für alle in der Anmel-
dung mitaufgeführten Teilnehmer, für deren
Vertrags ver pflichtungen Sie wie für Ihre eige-
nen Verpflichtungen einstehen, sofern Sie
eine ent spre chende Verpflichtung durch
ausdrückliche und gesonderte Er klärung
übernommen haben.
Der Vertrag kommt mit der Annahme durch
uns zu stande. Die Annahme bedarf keiner
bestim m ten Form. Bei oder unverzüglich
nach Vertrags ab schluss werden wir Ihnen
die Reisebestäti gung aus händigen.
Weicht der Inhalt unserer Bestätigung vom
In halt der Anmeldung ab, so liegt ein neues
An  gebot vor, an das wir für die Dauer von 10
Ta gen gebunden sind. Der Vertrag kommt
auf der Grund  lage dieses neuen Angebotes
zustande, wenn Sie uns innerhalb der Bin-
dungsfrist die Annahme durch Zusage,
Anzahlung oder Restzahlung erklären.
Die Kosten für Nebenleistungen, wie zur Be -
sor  gung von Visa und Devisen sowie für
tele gra fische oder telefonische Reservierun-
gen und Anfragen gehen zu Lasten des Kun-
den und werden gesondert berechnet!

2. Bezahlung

Zahlungen auf den Reisepreis vor der Reise
dürfen nur gegen Aushändigung des Siche -
rungs scheines im Sinne von § 651k Abs. 3
BGB erfolgen. Bei Vertragsschluss zahlen
Sie bitte 20% des Reisepreises an. Die
Anzahlung wird auf den Reisepreis ange-
rechnet. Die Kosten für die Reiseversiche-
rung werden in voller Höhe zusammen mit
der Anzahlung fällig.
Den Restbetrag zahlen Sie bitte  – ohne
beson de re Zahlungsaufforderung – späte-
stens 30 Tage vor Reisebeginn. Wenn Sie
mit Kreditkarte zahlen oder Ihr schriftliches
Einverständnis zur Zahlung im Lastschriftver-
fahren erteilt haben, erfolgen die Abbuchun-
gen von Ihrem Konto zu den oben genann-
ten Zeitpunkten. Die Reiseunterlagen kön-
nen Sie nach erfolgter Zahlung des Restbe-
trages in Ihrer Bu chungs stelle abholen.
Rücktritts- und Umbuchungsgebühren sind
so fort fällig.
Dauert die Reise nicht länger als 24 Stun-
den, schließt sie keine Übernachtung ein
und über steigt der Reisepreis € 75 nicht, so
darf der volle Reisepreis auch ohne Aus-
händigung ei nes Sicherungsscheines ver-
langt werden.
Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder
die Restzahlung nicht entsprechend den
vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist FIT
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung
vom Reisevertrag zurückzutreten und den
Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5
a + b zu belasten.

3. Reiseprogramm und Leistungen

3.1 Der Umfang der vertraglichen Leistun-
gen ergibt sich aus den Reise- und Lei-

stungsbeschreibungen von FIT Reisen und
aus den hierauf Bezug nehmenden Anga-
ben in der Reisebestätigung. Nebenabre-
den, die den Umfang der vertraglichen Lei-
stungen verändern, bedürfen ausdrücklicher
Bestätigung durch FIT. Reisevermittler (z.B.
Reisebüros) und Leistungsträger (z.B.
Hotels) sind nicht zur Abgabe von Zusagen
bzw. sonstigen Verbindlichkeiten ermächtigt.
3.2 Orts- und Hotelprospekte, die nicht von
FIT herausgegeben werden, sind für FIT und
unsere Leistungspflicht nicht verbindlich,
soweit sie nicht durch ausdrückliche Verein-
barung mit Ihnen zum Gegenstand der
Reiseausschreibung oder zum Inhalt der
Leistungspflicht von FIT gemacht wurden.

4. Leistungs- und Preisänderungen

4.1 Änderungen oder Abweichungen einzel-
ner Rei se leistungen von dem vereinbarten
Inhalt des Reisevertrages, z.B. Flugzeitenän-
derungen, Änderungen des Programm-
ablaufs die nach Vertragsschluss not wendig
werden und die von FIT nicht wider Treu und
Glauben herbeigeführt wurden, sind ge stat -
 tet, soweit die Änderungen oder Ab wei -
chungen nicht erheblich sind und den Ge -
samt zuschnitt der gebuchten Reise nicht
beeinträchtigen.
Eventuelle Gewährleistungsansprüche blei-
ben un berührt, soweit die geänderten Lei-
stungen mit Män geln behaftet sind.
FIT wird Sie von Leistungsänderungen oder
-ab  wei chungen unverzüglich in Kenntnis
setzen. Ge gebe nen falls wird FIT, auch ohne
rechtlich dazu verpflichtet zu sein, Ihnen
eine kostenlose Um bu chung oder einen
kostenlosen Rücktritt anbieten.
4.2 FIT behält sich vor, die ausgeschriebe-
nen und mit der Buchung bestätigten Preise
im Fall der Erhöhung der Beförderungsko-
sten oder der Abgaben für bestimmte Lei-
stungen, wie Hafen- oder Flug -
hafengebühren oder einer Än derung der für
die betreffende Reise geltenden Wechselkur-
se, wie  folgt zu ändern.
Erhöhen sich die bei Abschluss des Reise-
vertrages bestehenden Beförderungskosten,
insbesondere die Treibstoffkosten, so kann
FIT den Reisepreis nach Maßgabe der nach-
folgenden Berechnungen erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen

Erhöhung kann FIT von Ihnen den
Erhöhungsbetrag verlangen.

b) In anderen Fällen werden die vom Beför-
derungsunternehmen pro Beförderungs-
mittel geforderten, zusätzlichen Beförde-
rungskosten durch die Zahl der Sitzplätze
des vereinbarten Beförderungsmittels
geteilt. Den sich so ergebenden
Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann
FIT von Ihnen verlangen.

Werden die bei Abschluss des Reisevertra-
ges bestehenden Abgaben wie Hafen- oder
Flughafengebühren FIT gegenüber erhöht,
so kann der Reisepreis um den entspre-
chenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt
werden.
Bei einer Änderung der Wechselkurse nach
Abschluss des Reisevertrages kann der Rei-
sepreis in dem Umfange erhöht werden, in
dem sich die Reise dadurch für FIT verteuert
hat.
Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwi-
schen Vertragsschluss und dem vereinbar-
ten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen
und die zur Erhöhung führenden Umstände
vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten
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8. Kündigung des Vertrages wegen

außergewöhnlicher Umstände

Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf
die gesetzliche Regelung im BGB verwiesen,
die wie folgt lautet: „§ 651j: (1) Wird die
Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so
können sowohl FIT als auch der Reisende
den Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vor-
schrift kündigen. (2) Wird der Vertrag nach
Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschrif-
ten des § 651e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs.
4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für
die Rückbeförderung sind von den Parteien
je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen fallen die
Mehrkosten dem Reisenden zur Last.“

9. Haftung des Reiseveranstalters

9.1 Fremdleistungen
FIT haftet nicht für Lei stungsstörungen, Per-
sonen- und Sachschäden im Zusammen-
hang mit Leistungen, die als Fremdleistun-
gen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflü-
ge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche,
Ausstellungen, Beförderungsleistungen von
und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und
Ziel ort), wenn diese Leistungen in der Rei-
seausschreibung und der Buchungsbestäti-
gung ausdrücklich und unter Angabe des
vermittelten Vertragspartners als Fremdlei-
stungen so gekennzeichnet werden, dass
sie für den Kunden erkennbar nicht
Bestandteil der Reiseleistung von FIT sind.
FIT haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung

des Kunden vom ausgeschriebenen Aus-
gangsort der Reise zum ausgeschriebe-
nen Zielort, Zwischenbeförderungen
während der Reise und die Unterbringung
während der Reise beinhalten.

b)wenn und insoweit für einen Schaden des
Kunden die Verletzung von Hin weis-, Auf-
klärungs- oder Organisationspflichten von
FIT ursächlich geworden ist.

10. Gewährleistung

10.1 Abhilfe und Mitwirkungspflichten
Wird die Reise nicht vertragsgemäß
erbracht, so kön nen Sie Abhilfe verlangen.
Dazu bedarf es – un beschadet unserer vor-
rangigen Leistungs pflicht – Ihrer Mitwirkung.
Deshalb sind Sie verpflichtet, alles Ihnen
Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung
der Störung beizutragen und eventuell ent-
stehenden Schaden möglichst gering zu
halten oder ganz zu vermeiden.
Sie sind insbesondere verpflichtet, Ihre
Bean stan dungen unverzüglich anzuzeigen.
Unterlassen Sie dieses schuldhaft, tritt eine
Minderung des Reisepreises nicht ein.
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige
erkennbar aussichtslos ist oder aus ande-
ren Gründen unzumutbar ist.
Wenden Sie sich dazu bitte zunächst an
unsere örtlichen Vertreter im jeweiligen Ziel-
gebiet (siehe Reise unterlagen). So fern die
Reiseunterlagen keinen Hin weis auf einen
örtlichen Vertreter enthalten oder dieser
nicht helfen kann, setzen Sie sich bitte
direkt mit uns in Ver bindung!
Sie erreichen FIT unter 
Tel.: +49 (0) 69 40 58 85-0, 
Fax: +49 (0) 69 40 58 85 12, in der Zeit
von montags bis freitags 9.00 Uhr bis
19.00 Uhr, samstags 10.00-13.00 Uhr
(MEZ).
Geben Sie bitte Ihren Namen, Ort, Ihr Hotel
mit Reiseantritt und die im Gutschein
genannte Reisenummer an.
FIT ist berechtigt, auch in der Weise Abhilfe
zu schaf fen, dass FIT eine gleichwertige oder
hö her wer tige Ersatzleistung erbringt. Die Ab -
hilfe kann FIT auch verweigern, wenn sie ei -

nen un ver hält nismäßigen Aufwand erfordert.
10.2 Fristsetzung vor Kündigung
Wollen Sie den Reisevertrag wegen eines
Reisemangels der in § 615 c BGB bezeich-
neten Art nach § 615 e BGB oder aus wich-
tigem, FIT erkennbaren Grund wegen Unzu-
mutbarkeit kündigen, haben Sie FIT zuvor
eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung
zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn
Abhilfe unmöglich ist oder von FIT verweigert
wird oder wenn die sofortige Kündigung des
Vertrages durch ein besonderes, FIT erkenn-
bares Interesse Ihrerseits gerechtfertigt wird.
10.3 Gepäckverlust und
Gepäckverspätung
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei
Flugreisen empfehlen wir dringend, unver-
züglich an Ort und Stelle mittels Scha-
densanzeige (PIR) der zuständigen Flugge-
sellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften
lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn
die Schadensanzeige nicht ausgefüllt wor-
den ist. Die Schadensanzeige ist bei
Gepäckverlust binnen 7 Tagen, bei Verspä-
tung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung
vorzunehmen. Im Übrigen ist der Verlust, die
Beschädigung oder die Fehlleitung von Rei-
segepäck der Reiseleitung, der örtlichen Ver-
tretung oder FIT unverzüglich anzuzeigen (s.
auch 10.1.).

11. Beschränkung der Haftung

11.1 Vertragliche Haftungsbeschränkung
Unsere vertragliche Haftung für Schäden,
die nicht Kör perschäden sind, ist auf den
dreifachen Reisepreis beschränkt,
1. soweit ein Schaden des Rei-
senden weder vor sätz lich noch grob fahrläs-
sig von uns herbeigeführt worden ist,
2. soweit FIT für einen dem Reisenden ent-
standenen Schaden allein wegen eines Ver -
schul dens ei nes Leistungsträgers verant-
wortlich ist.
11.2 Deliktische Haftungsbeschränkung
Für alle gegen FIT gerichteten Schadenser-
satzansprüche aus unerlaubter Handlung,
die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit beruhen, haftet FIT bei Sachschäden
bis € 4.100, übersteigt der dreifache Reise-
preis diese Summe, ist die Haftung für
Sachschäden auf die Höhe des dreifachen
Reisepreises beschränkt. Diese Haftungs-
summen gelten jeweils je Reisenden und
Reise. Möglicherweise darüber hinausge-
hende An sprüche im Zusammenhang mit
Reisegepäck nach dem Montrealer Überein-
kommen bleiben von der Beschränkung
unberührt.

12. Ausschluss von Ansprüchen

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Er -
brin gung der Reise sind innerhalb eines
Monats nach vertraglich vorgesehener
Beendigung der Rei se gegenüber FIT gel-
tend zu ma chen. Nach Ab lauf der Frist kön-
nen Sie Ansprüche nur geltend machen,
wenn Sie ohne Verschul den an der Einhal-
tung der Frist verhindert waren. Dies gilt
jedoch nicht für die Frist zur Anmeldung von
Gepäckschäden. Zustellungsverzögerungen
bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusam-
menhang mit Flügen gemäß Ziff. 10.3.
Diese sind bei Gepäckbeschädigung binnen
7 Tagen und bei Gepäckverspätung binnen
21 Tagen nach Aushändigung zu melden. In
Ihrem eigenen Interesse sollten Sie die
Ansprüche schriftlich gel tend machen.

13. Verjährung

13.1 Ansprüche nach den §§ 651c bis f
BGB aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung von FIT oder eines gesetzlichen Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen von FIT beruhen,
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für

Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schä-
den, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung des Reisever-
anstalters oder eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen von FIT beruhen.
13.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§
651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
13.3 Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und
13.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag des
vertraglichen Reiseendes folgt.
13.4 Schweben zwischen dem Reisenden
und FIT Verhandlungen über den Anspruch
oder die den Anspruch begründeten
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt,
bis Sie oder FIT die Fortsetzung der Ver-
handlungen verweigern. Die Verjährung tritt
frühestens drei Monate nach dem Ende der
Hemmung ein
13. ass-, Visa- und Gesund-
14. Pass-, Visa- und Gesund-

heitsvorschriften

14.1 FIT wird Staatsangehörige eines Staa-
tes der Europäischen Gemeinschaften, in
dem die Reise angeboten wird, über
Bestimmungen von Pass-, Visa- und
Gesundheitsvorschriften vor Vertragsab-
schluss sowie über deren evtl. Änderungen
vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige
anderer Staaten gibt das zuständige Konsu-
lat Auskunft. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass keine Besonderheiten in der Per-
son des Kunden und eventueller Mitreisen-
der (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staa-
tenlosigkeit) vorliegen.
14.2 Der Kunde ist verantwortlich für das
Beschaffen und Mitführen der notwendigen
Reisedokumente, eventuell erforderliche
Impfungen sowie das Einhalten von Zoll-
und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus
dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften
erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktritts-
kosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt
nicht, wenn FIT schuldhaft nicht, unzurei-
chend oder falsch informiert hat.
14.3 FIT haftet nicht für die rechtzeitige
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa
durch die jeweilige diplomatische Vertre-
tung, wenn der Kunde FIT mit der Besorgung
beauftragt hat, es sei denn, dass FIT die Ver-
zögerung zu vertreten hat.

15. Informationspflichten über die

Identität des ausführenden Luftfahrt-

unternehmens (sog. „Black List“)

Aufgrund der EU-Verordnung zur Unterrich-
tung von Fluggästen über die Identität des
ausführenden Luftfahrtunternehmens ist FIT
verpflichtet, Sie bei der Buchung über die
Identität der ausführenden Fluggesellschaft
sowie sämtlicher im Rahmen der gebuchten
Reise zu erbringenden Flugbeförderungslei-
stungen zu informieren. Steht bei der
Buchung die ausführende Fluggesellschaft
noch nicht fest, so ist FIT verpflichtet, Ihnen
die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesell-
schaften zu nennen, die wahrscheinlich den
Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald
FIT bekannt ist, welche Fluggesellschaft den
Flug durchführen wird, wird FIT Sie hiervon
in Kenntnis setzen. Wechselt die zunächst
genannte ausführende Fluggesellschaft, so
wird FIT Sie unverzüglich über den Wechsel
informieren. Die so genannte „Black List“ ist
u.a. auf folgender Internetseite abrufbar:
http://air-ban.europa.eu

16. Rechtswahl

Auf das gesamte Rechts- und Vertragsver-
hältnis zwischen dem Kunden und der FIT
Reisen GmbH findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung.
Soweit bei Klagen des Kunden gegen FIT im
Ausland für die Haftung von FIT dem Grun-
de nach nicht deutsches Recht angewendet

wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, ins-
besondere hinsichtlich Art, Umfang und
Höhe von Ansprüchen des Kunden deut-
sches Recht Anwendung.

17. Gerichtsstand

17.1 Der Kunde kann FIT nur an deren Sitz
verklagen.
17.2 Für Klagen von FIT gegen den Kunden
ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend.
Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspart-
ner des Reisevertrages, die Kaufleute, juri-
stische Personen des öffentlichen oder pri-
vaten Rechts oder Personen sind, die ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort
im Ausland haben, oder deren Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird
als Gerichtsstand der Sitz von FIT vereinbart.
17.3 Die vorstehenden Bestimmungen gel-
ten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich

nicht ab ding baren Bestimmungen inter-
nationaler Abkommen, die auf den Reise-
vertrag zwischen dem Kunden und FIT
anzuwenden sind, etwas anderes zugun-
sten des Kunden ergibt oder

b)wenn und insoweit auf den Reisevertrag
anwendbare, nicht abdingbare Bestim-
mungen im Mitgliedstaat der EU, dem der
Kunde angehört, für den Kunden günsti-
ger sind als die nachfolgenden Bestim-
mungen oder die entsprechenden deut-
schen Vorschriften.

18. Sonstige Bestimmungen

a) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmun-
gen hat nicht die Unwirksamkeit des
gesamten Reisevertrages zur Folge.

b)Alle personenbezogenen Daten, die Sie
FIT zur Abwicklung Ihrer Reise zur Verfü-
gung stellen, sind gemäß Bundesdaten-
schutzgesetz gegen miß bräuch liche Ver-
wendung geschützt.

19. Versicherungen

Bitte beachten Sie, dass die in diesem
Katalog genannten Reisepreise keine Rei-
serücktrittskosten-Versicherung (RRV) bzw
Mehrkosten-Versicherung enthalten. Wenn
Sie vor Reiseantritt von Ihrer Reise zurück-
treten, entstehen Stornokosten. Bei Rei-
seabbruch können zusätzliche Rückreise-
und sonstige Mehrkosten entstehen. Des-
halb empfiehlt sich der Abschluss des FIT
ReiseSchutzKomplettPaketes, neben der
RRV, welches einen umfassenden Reise-
schutz mit Notruf-Service rund um die Uhr,
bzw. ReiseRücktrittsKostenVersicherung
beinhaltet.
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60385 Frankfurt am Main
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www.fitreisen.de
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